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S a t z u n g 

über die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung)  
der Gemeinde Medelby  

 
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. S-H S. 58) und der §§ 31 und 31 a des Landeswassergesetzes 
(LWG) Schleswig-Holstein in der Fassung vom 13.06.2000 (GVOBl. S-H S. 490, ber. S. 550) wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 02.08.2005 die folgende Satzung erlassen: 
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§ 1 
Abwasserbeseitigungspflicht 

 
(1) Die Gemeinde ist zur Abwasserbeseitigung nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem 

Landeswassergesetz verpflichtet. 
 
(2) Die öffentliche Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst 

 
1. das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von 

Schmutzwasser und Niederschlagswasser, 
2. das Einsammeln, Abfahren und die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des 

in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers sowie 
3. die Einleitung und Behandlung in Abwasseranlagen. 

 
(3) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen 

oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder das von 
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Grundstücken abfließt. 
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§ 2 

Übertragung der Schmutzwasserbeseitigungspflicht 
 
(1) Die Gemeinde hat die Schmutzwasserbeseitigungspflicht gemäß § 31 (6) LWG mit öffentlich-rechtlichem 

Vertrag vom 17.12.2003 auf den Wasserverband Nord, Oeversee, übertragen. 
 
 

§ 3 
Übertragung der Niederschlagswasserbeseitigungspfli cht/ 

Ausnahmen 
 

(1) Die Gemeinde betreibt für Grundstücke keine Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung. 
Deshalb überträgt sie Eigentümern von Grundstücken hiermit die Pflicht zur Beseitigung des 
Niederschlagswassers, soweit die Anforderungen der Landesverordnung über die erlaubnisfreie 
Beseitigung von Niederschlagswasser nach § 31 a Abs. 2 LWG vorliegen. 

 
(2) In den Fällen der Übertragung der Pflicht zur Niederschlagswasserbeseitigung nach Abs. 1 ist das 

Niederschlagswasser auf den Grundstücken zu versickern oder zu verrieseln. Bei der Bemessung, der 
Ausgestaltung und dem Betrieb der Versickerungsanlage sind die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu beachten. Die für die Versickerung oder Verrieselung erforderlichen Flächen mit ausreichender 
Versickerungsfähigkeit ohne eine Ableitung auf öffentliche Flächen oder Nachbargrundstücke sind vom 
Grundstückseigentümer vorzuhalten und auf Anforderung nachzuweisen. Dabei ist hinsichtlich der 
anfallenden Niederschlagswassermenge von den in der Gemeinde üblichen Starkregenereignissen 
(Gewitterregen) auszugehen. 

 
(3) Die Grundstückseigentümer haben alle Veränderungen auf ihrem Grundstück, die die Übertragung der 

Pflicht zur Niederschlagswasserbeseitigung betrifft, insbesondere Versickerungen, die nicht mehr 
erlaubnisfrei sind, Grundstücksteilungen oder Veränderungen der Versickerungsfähigkeit des Bodens 
unverzüglich mitzuteilen. Die Gemeinde behält sich die Rücknahme der Übertragung der Beseitigungspflicht 
vor. 

 
(4) Auf Antrag kann die Gemeinde in begründeten Fällen auf die Übertragung der Pflicht zur 

Niederschlagswasserbeseitigung nach Satz 2 Abs. 1 verzichten, sofern sich vor dem Grundstück eine 
geeignete, betriebsfähige Niederschlagswasserbeseitigungsanlage befindet. Begründete Fälle sind: 

 
1.) Bebauungsplangebiet Nr. 3 „Am Stangacker“, wenn die Kosten der Niederschlagswasserleitung 

Bestandteil des Grundstückskaufpreises waren 
2.) Bebauungsplangebiet Nr. 5 „Achter de Möhl“, wenn die Kosten der Niederschlagswasserleitung 

Bestandteil des Grundstückskaufpreises waren 
3.) Grundstücke, bei denen die in Abs. 1 genannten Anforderungen der Landesverordnung auf Grund der 

örtlichen Umstände ohne vertretbare Kosten nicht einhaltbar sind. 
 
Die Entscheidung kann jederzeit von der Gemeinde widerrufen werden. 
 
Die Gemeinde kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine 
Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 
 
Die Grundstücke, die nach Satz 1 von der Übertragung der Pflicht zur Niederschlagswasserbeseitigung 
ausgenommen sind, werden in einem Übersichtsplan gekennzeichnet. Dieser Plan wird nach Fertigstellung 
der zentralen Ortsentwässerungsmaßnahme erstellt. 

 
(5) Niederschlagswasser kann vom Grundstückseigentümer in einem Wasserspeicher gesammelt und von ihm 

auf dem eigenen Grundstück verbraucht oder verwertet werden, insbesondere für die Toilettenspülung oder 
zur Gartenbewässerung sowie bei Erwerbsgärtnereien für die Bewässerung. Ein eventuell 
entgegenstehender Anschluss- und Benutzungszwang bei der Wasserversorgung bleibt unberührt. Das für 
die Toilettenspülung oder andere häusliche Zwecke verwandte Niederschlagswasser ist als Schmutzwasser 
über eine geeignete Messeinrichtung in die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen einzuleiten. Hierfür ist 
eine Gebühr nach den Vorschriften des Wasser- und Bodenverbandes Wasserverband Nord zu zahlen.  
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§ 4 
Öffentliche Einrichtungen 

 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung betreibt und unterhält die 

Gemeinde in ihrem Gebiet öffentliche Einrichtungen zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung für 
 
a) Teilbereiche der öffentlichen Straßen und Wege (Trennsystem), 
b) Bereiche gemäß § 3 Abs. 4 Ziffer 1-3. 

 
 

§ 5 
Bestandteile der öffentlichen Niederschlagswasserbe seitigungseinrichtungen 

 
(1) Zur zentralen, öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung gehören ohne Rücksicht auf 

ihre technische Selbständigkeit alle Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung, die die Gemeinde für 
diesen Zweck selbst vorhält, benutzt und finanziert. Zentrale Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen 
sind insbesondere Niederschlagswasserkanäle, auch als Druckrohrleitungen, sowie 
Reinigungsschächte, Pumpstationen, Messstationen, Rückhaltebecken, Ausgleichsbecken, sowie alle 
Mitnutzungsrechte an solchen Anlagen. 
 
Zu den erforderlichen Anlagen für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung gehören auch: 
 
1. offene und verrohrte Gräben, Rigolen, Versickerungsmulden oder Versickerungsschächte und 

vergleichbare Systeme sowie solche Gewässer, die aufgrund der vorgeschriebenen 
wasserrechtlichen Verfahren Bestandteil der Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung(en) 
geworden sind, 

 
2. die von Dritten errichteten und unterhaltenen Anlagen und Einrichtungen, wenn sich die 

Gemeinde ihrer zur Niederschlagswasserbeseitigung bedient und zu ihrer Finanzierung beiträgt.  
 
 
(2) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Niederschlagswasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer 

Herstellung, ihres Aus- und Umbaus, ihrer Beseitigung bestimmt die Gemeinde im Rahmen der ihr 
obliegenden Niederschlagswasserbeseitigungspflicht unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. 

 
(3) Die Grundstücksanschlüsse sind Bestandteil der zentralen öffentlichen Einrichtungen. 
 
 

§ 6 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Grundstücke 

Grundstücke im Sinne dieser Satzung sind Grundstücke gemäß Grundbuchrecht. Darüber hinaus 
gelten als ein Grundstück alle Grundstücke des gleichen Grundstückseigentümers, die aufgrund ihrer 
gemeinsamen Nutzung eine wirtschaftliche Einheit bilden. 

 
(2) Grundstückseigentümer 

Grundstückseigentümer ist derjenige, der im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Ihm 
gleichgestellt sind Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur Nutzung des Grundstücks Berechtigte. 

 
 
(3) Grundstücksanschluss 

Grundstücksanschluss (Grundstücksanschlusskanal/Grundstücksanschlussleitung) ist die 
Verbindungsleitung vom öffentlichen Abwasserkanal (Sammler) bis zum ersten Reinigungsschacht auf 
dem zu entwässernden Grundstück. Bei Hinterliegergrundstücken endet der Grundstücksanschluss mit 
dem Reinigungsschacht auf dem trennenden oder vermittelnden Grundstück; Reinigungsschächte für 
Hinterliegergrundstücke sind sowohl auf dem Anliegergrundstück als auch auf dem zu entwässernden 
Hinterliegergrundstück anzubringen. Ist ein Reinigungsschacht nicht vorhanden, endet der 
Grundstücksanschluss 1 Meter hinter der Grundstücksgrenze, im Falle des Satzes 2 der 
Grundstücksgrenze des vermittelnden oder trennenden Grundstücks. 

 
 
 
 



 4

(4) Grundstücksentwässerungsanlagen 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen und Anlagen, die der Sammlung, Speicherung, 
Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Niederschlagswassers in Gebäuden und auf Grundstücken 
bis zum Grundstücksanschluss dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im 
Fundamentbereich verlegt sind und das Niederschlagswasser über den Grundstücksanschluss dem 
öffentlichen Sammler in der Straße zuführen. Bei Druckentwässerung ist die Abwasserpumpe Teil der 
Grundstücksentwässerungsanlagen. 

 
 
 

§ 7 
Ausschluss und Beschränkung des Benutzungsrechts 

 

(1) Die zur zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung bestimmten Abwasseranlagen dürfen 
nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung und nach den Vorschriften dieser Satzung benutzt werden. 
Das Benutzungsrecht ist ausgeschlossen, soweit der Grundstückseigentümer nach § 3 (1) zur 
Regenwasserbeseitigung verpflichtet ist.  

 
(2) In die öffentlichen Niederschlagswasseranlagen darf nur Niederschlagswasser eingeleitet werden, das 

so beschaffen ist, dass dadurch nicht 
 

a) die Anlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährdet oder beschädigt werden können, 
 
b) die Beschäftigten gefährdet oder ihre Gesundheit beeinträchtigt werden können, 

 
c) der Betrieb der Niederschlagswasserbehandlung erschwert, behindert oder beeinträchtigt wird, 

 
d) die Funktion der Niederschlagswasseranlage so erheblich gestört werden kann, dass dadurch 

die Anforderungen an die Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können, oder 
 

e) sonstige schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, eintreten, 
 

f) Niederschlagswasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht. 
 
(3) Wasser, das zum Waschen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen verwandt worden ist, darf über 

Straßeneinläufe in Niederschlagswasserkanäle nicht eingeleitet werden. Soweit Fahrzeuge oder 
Fahrzeugteile auf Grundstücken gewaschen werden, ist das Waschwasser in Schmutzwasserkanäle 
einzuleiten, es sei denn, dass lediglich mit Leitungswasser oder Niederschlagswasser ohne Zusatzmittel 
gewaschen wurde. 

 
 
 

§ 8 
Anschlussgenehmigung, Abnahmeverfahren 

 
(1) Die Herstellung, Erweiterung, Erneuerung oder Änderung sowie der Umbau von 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind der Gemeinde rechtzeitig vor dem Beginn der Arbeiten schriftlich 
anzuzeigen. Sie bedürfen der Anschlussgenehmigung durch die Gemeinde bzw. der Genehmigung des 
Kreises. 

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen 

und zu betreiben. 
 
(3) Die Benutzung der öffentlichen Niederschlagswasseranlagen darf erst erfolgen, nachdem die Gemeinde die 

Grundstücksentwässerungsanlage und den Reinigungsschacht abgenommen und die 
Anschlussgenehmigung erteilt hat. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb 
einer zu stellenden Frist zu beseitigen. Durch die Abnahme übernimmt die Gemeinde keine zivilrechtliche 
Haftung für die fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der Anlagen. 

 
 
 
 
 
 

§ 9 
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Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage besteht aus den Anlagen und Einrichtungen des 
Grundstückseigentümers, die der Ableitung des Abwassers dienen (§ 6 Ziff. 4). 

 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage auf dem anzuschließenden Grundstück ist von dem 

Grundstückseigentümer unter Beachtung gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen nach den Regeln 
der Technik, insbesondere gemäß DIN 1986 und DIN EN 752, und nach den Bestimmungen dieser Satzung 
auf eigene Kosten herzustellen, zu erweitern, zu erneuern, zu ändern, umzubauen, zu unterhalten und zu 
betreiben. Für die ordnungsgemäße Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Umbau und 
Unterhaltung sowie den sicheren Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage ist der 
Grundstückseigentümer verantwortlich. Arbeiten dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmen 
ausgeführt werden. Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Hat der 
Grundstückseigentümer die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung 
überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

 
(3) Besteht zur öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage kein natürliches Gefälle, so kann die 

Gemeinde den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn 
ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung der Niederschlagswässer bei einer den Regeln der 
Technik entsprechenden Planung und Ausführung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlage nicht 
möglich ist. Die Hebeanlage ist Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
(4) Ein erster Reinigungsschacht ist an zugänglicher Stelle, möglichst nahe der Grundstücksgrenze zu der 

Straße, in der der Niederschlagswasserkanal liegt, zu errichten. 
 
(5) Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18300 zu erfolgen. Die Herstellung von Rohrgräben, das 

Verlegen der Niederschlagswasserleitungen bis zum Reinigungsschacht sowie das Verfüllen der 
Rohrgräben muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. 

 
(6) Vorbehandlungsanlagen, zu denen auch die Abscheider gehören, sind gemäß den Regeln der Technik, ggf. 

nach den Vorgaben des Herstellers bzw. nach der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen 
Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, in Abstimmung mit der Gemeinde zu errichten und so zu betreiben, 
dass das Niederschlagswasser in frischem Zustand in die Anlagen der Gemeinde eingeleitet wird. 
Abscheider müssen in regelmäßigen Zeitabständen und bei Bedarf geleert werden. Die ordnungsgemäße 
und regelmäßige Entleerung und die Beseitigung des Abscheidguts ist dem Amt Schafflund nachzuweisen. 

 
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß § 3 (4) werden durch die Gemeinde an die öffentlichen 

Niederschlagswasseranlagen angeschlossen. Die Gemeinde ist nur dann verpflichtet, die 
Grundstücksentwässerungsanlagen an ihre Niederschlagswasseranlagen anzuschließen, wenn diese 
ordnungsgemäß beantragt, hergestellt, gemeldet und ohne Mängel sind (§ 8). 

 
(8) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu 

erhalten. Die Grundstücksentwässerungsanlage ist so zu betreiben, dass Störungen anderer 
Grundstückseigentümer oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter 
ausgeschlossen sind. Werden Mängel festgestellt, so kann die Gemeinde fordern, dass die 
Grundstücksentwässerungsanlage unverzüglich auf Kosten des Grundstückseigentümers in den 
vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 
(9) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden 

Bestimmungen im Sinne des Abs. 2, so hat sie der Grundstückseigentümer auf Verlangen der Gemeinde 
auf eigene Kosten entsprechend anzupassen. Für die Anpassung ist dem Grundstückseigentümer eine 
angemessene Frist einzuräumen. Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung auch dann verpflichtet, 
wenn Änderungen an der öffentlichen Niederschlagswasseranlage das erforderlich machen. 

 
 

§ 10 
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde ist 

 
a) zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage vor und nach ihrer Inbetriebnahme, 
 
b) zur Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieser Satzung über die Einleitung von 

Niederschlagswasser,  
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c) zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, 
 

d) zur Beseitigung von Störungen 
 

sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den Niederschlagswasservorbehandlungsanlagen und 
zu den Niederschlagswasseranfallstellen zu gewähren. Sie sind berechtigt, notwendige Maßnahmen 
anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Niederschlagswasser zu überprüfen und 
Proben zu entnehmen. 

 
(2) Wenn es aus den in Absatz 1 genannten Gründen erforderlich ist, auch die Räume eines Dritten zu 

betreten, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, der Gemeinde hierzu die Möglichkeit zu verschaffen. 
 
(3) Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist 

die Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die Übernahme des Niederschlagswassers zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib und Leben ist sie hierzu verpflichtet. 

 
(4) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, 

Niederschlagswasserhebeanlagen, Reinigungsschächte, Rückstauverschlüsse sowie 
Niederschlagswasserbehandlungsanlagen müssen jederzeit zugänglich sein. 

 
(5) Der Grundsstückseigentümer ist verpflichtet, unverzüglich alle zur Prüfung der 

Grundstücksentwässerungsanlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(6) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss übernimmt 

die Gemeinde keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer 
Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

 
 

§ 11 
Sicherung gegen Rückstau 

 
Die Grundstückseigentümer haben ihre Grundstücke gegen Rückstau aus den zentralen öffentlichen 
Niederschlagswasseranlagen zu schützen. Die Rückstauebene liegt, soweit die Gemeinde nicht für einzelne 
Netzabschnitte andere Werte öffentlich bekannt gibt, in der Regel in Höhe der Straßenoberfläche vor dem 
anzuschließenden oder angeschlossenen Grundstück. Soweit erforderlich, ist das Niederschlagswasser mit 
einer automatisch arbeitenden Hebeanlage in das Entwässerungsnetz zu heben. Die 
Grundstücksentwässerungsanlagen, die unter der Rückstauebene liegen, sind nach Maßgabe der DIN 12056 
zu sichern. Einzelne, selten benutzte Entwässerungseinrichtungen in tief liegenden Räumen sind durch 
Absperrvorrichtungen zu sichern, die nur bei Bedarf geöffnet werden und sonst dauernd geschlossen zu halten. 
In Schächten, deren Deckel unter der Rückstauebene liegen, sind die Rohrleitungen geschlossen 
durchzuführen oder die Deckel gegen Wasseraustritt zu dichten und gegen Abheben zu sichern. 
 
 

§ 12 
Zutrittsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 

des Amtes den Zutritt zu ihrem Grundstück und zu ihren Räumen zu gestatten, soweit dies für die 
Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser 
Satzung oder zur Ermittlung von Bemessungsgrundlagen für Entgelte erforderlich ist. 

 
(2) Die Beauftragten des Amtes dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung des Berechtigten, Betriebs- und 

Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in den Zeiten betreten, in denen sie normalerweise für die 
jeweilige geschäftliche oder betriebliche Nutzung offen stehen. Dies gilt nicht bei Gefahr im Verzug. 

 
(3) Grundstückseigentümer und Besitzer sind verpflichtet, die Ermittlungen und Überprüfungen nach 

Absatz 1 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. 
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§ 13 
Grundstücksbenutzung 

 
(1) Die Grundstückseigentümer haben für Zwecke der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung das 

Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Abwasserbeseitigung über ihre im 
gleichen Entsorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 
Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen sind, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit 
angeschlossenen oder anschließbaren Grundstücken des gleichen Grundstückseigentümers genutzt 
werden oder für die die Möglichkeit der Niederschlagswasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder 
in unzumutbarer Weise belasten würde. 

 
(2) Die Grundstückseigentümer haben die Teile der Grundstücksanschlüsse, die auf ihrem Grundstück 

verlegt sind, unentgeltlich zu dulden sowie das Anbringen und Verlegen zuzulassen.  
 
(3) Der Grundstückseigentümer wird rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 

des Grundstückes benachrichtigt. 
 
(4) Wird die Niederschlagswasserbeseitigung eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung 

der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Gemeinde noch fünf Jahre unentgeltlich zu 
dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

 
 

§ 14 
Entgelte für die Niederschlagswasserbeseitigung 

 
(1) Für die Aufwendungen der erstmaligen Herstellung bzw. der räumlichen Erweiterung der 

Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung erhebt die Gemeinde einmalige Beiträge auf Grund der 
Beitrags- und Gebührensatzung. 

 
(2) Für die Vorhaltung und die Benutzung der Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung erhebt die 

Gemeinde Gebühren auf Grund der Beitrags- und Gebührensatzung. 
 
 

§ 15 
Kostenerstattung 

 
Für die Herstellung, den Aus- und Umbau, die Änderung und Unterhaltung der zusätzlichen 
Grundstücksanschlüsse, die nicht Bestandteil der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung 
sind, fordert die Gemeinde Erstattung der Kosten bzw. Ersatz der Aufwendungen in tatsächlicher Höhe. 
Grundstücksanschlüsse, die nachträglich durch die Teilung oder zusätzliche Bebauung von Grundstücken 
erforderlich werden, gelten als zusätzliche Grundstücksanschlüsse i.S. von Satz 1; dies gilt nur, wenn kein 
Herstellungsbeitrag festgesetzt und erhoben werden kann. 
 
 

§ 16 
Maßnahmen an der öffentlichen Niederschlagswasseran lage 

 
Öffentliche Niederschlagswasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Gemeinde oder mit ihrer Zustimmung 
betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Niederschlagswasseranlagen sind unzulässig. 
 
 

§ 17 
Anzeigepflichten / Altanlagen 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder Mängel am Grundstücksanschluss 

unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen. 
 

(2) Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, so hat der bisherige Eigentümer die Rechts- 
änderung unverzüglich der Gemeinde schriftlich mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist auch der neue 
Grundstückseigentümer verpflichtet. 

 
(3) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt die Gemeinde den Grundstücksanschluss auf Kosten 

des Grundstückseigentümers. 
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§ 18 
Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder sonstige satzungswidriges  

Handeln entstehen, haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliches 
Niederschlagswasser oder sonstige Stoffe in die öffentlichen Niederschlagswasseranlagen eingeleitet werden. 
Ferner hat der Verursacher die Gemeinde von allen Ersatzansprüchen frei zu stellen, die andere deswegen bei 
ihr geltend machen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden und Nachteile, die der  

Gemeinde durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswidriges 
Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 
 
 
(3) Wer durch Nichtbeachtung der Vorschriften dieser Satzung, insbesondere § 9, die 

Erhöhung der Niederschlagswasserabgabe verursacht, hat der Gemeinde den erhöhten Betrag der 
Abwasserabgabe zu erstatten. 

 
(4) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner 
 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 
 

a) Rückstau in der öffentlichen Niederschlagswasseranlage, z. B. durch Hochwasser, Wolkenbrüche, 
Frostschäden oder Schneeschmelze, 

 
b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes, 

 
c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder 

Verstopfung 
 

d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungs- 
arbeiten im Straßenkanal oder Ausführung von Anschlussarbeiten, 

 
hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Schadenersatz nur, soweit die eingetretenen Schäden 
von der Gemeinde schuldhaft verursacht worden sind. 

 
 

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 144 Abs. 2 Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

a) § 3 Niederschlagswasser einleitet, 
 

b) § 7 Niederschlagswasser einleitet, 
 

c) § 3 Abs. 4 den Anschluss seines Grundstückes an die öffentliche Niederschlagswasseranlage nicht 
beantragt, 
 

d) § 8 die erforderliche Anzeige oder Abnahme nicht durchführt oder die erforderliche Genehmigung 
nicht einholt, 
 

e) § 9 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt, 
 

f) § 10 Beauftragten der Gemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der 
Grundstücksentwässerungsanlage gewährt, 

 
g) § 10 Abs. 5 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 

 
h) § 12 öffentliche Niederschlagswasseranlagen betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt, 

 
i) § 17 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt 
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(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro geahndet werden. 

 
 

§ 20 
Datenschutz 

 
(1) Zur Ermittlung der Grundstückseigentümer oder der sonst Anschlussberechtigten und 

Anschlusspflichtigen nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen- und 
grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 
28 Baugesetzbuch bekannt geworden sind, sowie derjenigen aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde 
darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke 
der Ermittlung der Grundstückseigentümer oder der sonst Anschlussberechtigten nach dieser Satzung 
weiterverarbeiten. 

 
(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Grundstückseigentümer oder der sonst 

Anschlussberechtigten und von den nach Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis mit den für die 
Aufgaben nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 
Ermittlung der Grundstückseigentümer oder der sonst Anschlussberechtigten nach dieser Satzung 
sowie zum Aufbau von Dateien (z. B. Anlagenmängeldatei/Schadendatei etc.) zu verwenden und weiter 
zu verarbeiten. 

 
 

§ 21 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Medelby, den 11.08.2005 
 
    (Siegel) 
 
 
gez. 
Günther Petersen 
(Bürgermeister) 


